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Geleitwort 

Die Claus und Brigitte Meyer-Stiftung lobt den Thomas-Gulden-Preis zur Erinne-
rung an den im Alter von 25 Jahren an einer unheilbaren Krankheit verstorbenen 
ehemaligen Studenten Thomas Gulden für besondere Leistungen aus.   

Zum Ende des Sommer-Semesters 2005 wurde der Preis erstmals verliehen. Im 
Winter-Semester 2014/15 wird Kevin Blum (Studiengang Betriebswirtschaft/ 
Steuer- und Revisionswesen) für seine herausragende Bachelorthesis mit dem 
Preis ausgezeichnet. Kevin Blum hat sich auch durch sein soziales Engagement 
im Rahmen des Sozialreferats des Allgemeinen Studentenausschusses (AStA) um 
Hochschule verdient gemacht und dafür wurde ihm der Alfred-Kärcher-Preis 
2012 zuerkannt. 

Die Claus und Brigitte Meyer-Stiftung veröffentlicht die Arbeiten der Preisträger 
in der Schriftenreihe der MEYER STIFTUNG. Die wissenschaftlich umfassend 
fundierte Bachelorthesis von Kevin Blum beschäftigt sich mit dem in der Praxis 
überaus komplexen Problem „Die Anwendung des § 6 Außensteuergesetz (AStG) 
zur Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen“. Dabei werden die differenzier-
ten Fallgestaltungen und die  unterschiedlichen Rechtsauffassungen, auch zur 
Verfassungsmäßigkeit, in der Literatur sowie die Verwaltungsanweisungen und 
die dazu gehörende Rechtsprechung vollständig, klar und deutlich aufgezeigt. 
Im Anhang können die wesentlichen Rechtsgrundlagen einschließlich der ein-
schlägigen  Bundestags- und Bundesratsdrucksachen nachgelesen werden. 

Die Claus und Brigitte Meyer-Stiftung freut sich, diesen für die Praxis wertvollen 
Beitrag als Band 15 der Schriftenreihe veröffentlichen zu können. 

Für die großzügige Unterstützung bei der Herausgabe der Schriftenreihe bedan-
ken wir uns herzlich bei Frau Neugebauer und Herrn Dr. Brauner vom Verlag 
Wissenschaft und Praxis. 

 

Stuttgart, im April 2015 Prof. Dr. Claus Meyer 

 

 



 

Die Claus und Brigitte Meyer-Stiftung ist eine rechtsfähige und gemeinnützige 
Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart, die am 21. April 2005 vom Re-
gierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde anerkannt wurde. Der Zweck 
der Stiftung wird verwirklicht durch die Förderung von Wissenschaft und For-
schung, der Bildung und Erziehung und der Unterstützung bedürftiger Studie-
render der Hochschule Pforzheim. Er wird insbesondere realisiert durch: 

 die Verleihung des Thomas-Gulden-Preises für hervorragende Studien-
leistungen und/oder eine ausgezeichnete Bachelor-/Masterthesis aus dem 
Gebiet der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere des Controlling, Finanz- 
und Rechnungswesens, an einen oder mehrere Studierende. 

 die Vergabe von Zuschüssen und Ähnlichem an Studierende, insbesondere 
in Not geratene, zur Fortsetzung und erfolgreichem Abschluss ihres 
Studiums. 

Thomas Gulden wurde am 15. März 1978 geboren. Er studierte an der Hoch-
schule Pforzheim im Studiengang Betriebswirtschaft/Controlling, Finanz- und 
Rechnungswesen und schloss mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab. Aufgrund einer 
angeborenen und fortschreitenden Muskelerkrankung saß Thomas Gulden seit 
seinem 10. Lebensjahr im Rollstuhl. Er verstarb am 11. April 2003 an der tödli-
chen Erkrankung, deren Verlauf er kannte. Posthum wurde Thomas Gulden für 
seine herausragende und der Note 1,0 bewerteten Diplomarbeit mit einem För-
derpreis ausgezeichnet. Seinem Wunsch entsprechend wurden mit diesem Preis, 
wie mit seinem gesamten Vermögen, humanitäre Organisationen unterstützt.  
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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde von mir als meine Abschlussarbeit im Rahmen 
meines Bachelorstudiums an der Hochschule Pforzheim im Studiengang Be-
triebswirtschaft/Steuer- und Revisionswesen angefertigt. Die Arbeit wurde am 
15. September 2014 abgegeben und beinhaltet den bis dahin geltenden Rechts-
stand. 

Besonderer Dank gebührt Prof. Dr. Patrick Spohn, der mich sowohl bei der 
Themenauswahl als auch bei fachlichen und formalen Fragen stets unterstützt 
hat. Ihm verdanke ich ebenso mein Interesse am internationalen Steuerrecht, das 
er durch seine lebhafte und ansprechende Vorlesung geweckt hat. Auch bedan-
ke ich mich bei Prof. Dr. Helmut Neeb, der sich meiner Thesis als Zweitkorrek-
tor annahm. 

Einen ganz besonderen Dank möchte ich Prof. Dr. Claus Meyer aussprechen, 
ohne dessen Zutun es sehr fraglich wäre, ob diese Abschlussarbeit überhaupt 
hätte entstehen können. Prof. Meyer war mir ein Licht in einer dunklen Zeit und 
eine Stütze, wenn ich zu kippen drohte. Mein abgeschlossenes Bachelorstudium 
ist zu einem großen Teil sein Verdienst, da er mich über meine gesamte Studien-
zeit über unterstützt hat in jedweder Hinsicht. Er ist für mich zu einem Vorbild 
geworden. 

Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, Irmgard Rapp, Edgar Rapp und Wilhelm 
Blum, die mich mein Leben lang unterstützt haben und stets hinter mir stehen. 
Ebenso widme ich diese Arbeit Prof. Dr. Claus Meyer und der Claus- und Brigitte 
Meyer Stiftung. 

 

Marbach, im April 2015 Kevin Blum 
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1 Entwicklung und Problemstellung 
des § 6 AStG n. F.  

Mit § 6 AStG regelt der Gesetzgeber die Rechtsfolgen eines Wegzugs einer na-
türlichen Person ins Ausland, wenn diese an einer Kapitalgesellschaft zu mindes-
tens einem Prozent beteiligt ist. Grundlage für die Entstehung des § 6 AStG war 
ein Auswanderungsfall im Jahre 1968, welcher unter dem Begriff „lex Horten“ 
bekannt wurde. Es handelt sich dabei um die natürliche Person Helmut Horten, 
welche an der Horten AG beteiligt war und von Deutschland in die Schweiz 
zog. Der Sachverhalt erregte deshalb Aufsehen, weil sich dem deutschen Fiskus 
die Besteuerung der stillen Reserven, aufgrund fehlender und unvollkommener 
Vorschriften, entzog. Auf Grundlage dessen hat der Gesetzgeber mit § 6 AStG 
einen Entstrickungstatbestand geschaffen, der durch eine Veräußerungsfiktion 
die Verlagerung des Steuersubstrates ins Ausland unterbinden soll. Dazu bedient 
sich der Gesetzgeber dem Instrument der Wegzugsbesteuerung.1  

Am 07.12.2006 wurde § 6 AStG durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaß-
nahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weite-
rer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) umfangreich neu geregelt. Dies war 
dem Umstand geschuldet, dass gegen Deutschland aufgrund der Rechtssache 
Lasteyrie du Saillant vom 11.03.2004 ein Vertragsverletzungsverfahrens hinsicht-
lich der alten Fassung des § 6 AStG eingeleitet wurde. Zwar betraf der Rechtstreit 
nicht direkt Deutschland, da Monsieur Hughes de Lasteyrie du Saillant von 
Frankreich nach Belgien zog, dennoch bestanden Gemeinsamkeiten zwischen 
der französischen und der deutschen Wegzugsbesteuerung, die zur Folge hatten, 
dass auch gegenüber § 6 AStG in seiner damaligen Fassung EU-Rechtswidrigkeit 
vermutet wurde.2 Der EuGH sah mit der Wegzugsbesteuerung in der alten Fas-
sung die Niederlassungsfreiheit des Art. 49 AEUV verletzt.3  

Die EU-Rechtswidrigkeit des § 6 AStG a. F. war dem Umstand geschuldet, dass 
der Wegzug aus dem Inland in ein anderes EU-Land bzw. in den EWR, zu einer 

                                         

1  Vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/Baumhoff, AStG, 2013, § 6 AStG Anm. 1; vgl. Häck, in 
Haase, AStG, 2012, § 6 AStG Anm. 7 f; vgl. Kraft, in: Kraft, AStG, 2009, § 6 AStG Anm. 1 ff; vgl. 
BFH 26.01.1977, VIII R 109/75, BStBl. II 1977, S. 283. 

2  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 3; vgl. Häck, in Haase, AStG, 2012, § 6 AStG 
Anm. 9; vgl. Kraft, in: Kraft, AStG, 2009, § 6 AStG Anm. 5; vgl. Schindler, IStR 2004, S. 300.  

3  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 4; vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/ 
Baumhoff, AStG, 2013, § 6 AStG Anm. 7; vgl. EuGH 11.03.2004, C-9/02, Lasteyrie du Saillant; vgl. 
o.A., EUR 2004, S. 608 ff. 



18 ENTWICKLUNG UND PROBLEMSTELLUNG DES § 6 ASTG N. F.  

Benachteiligung gegenüber einem reinen Inlandsfall führte.4 Im reinen Inlands-
fall kommt es erst dann zu einer Steuerpflicht, wenn ein tatsächlicher Veräuße-
rungstatbestand realisiert wird. Im Falle des Wegzugs hingegen, kommt es zu ei-
ner Veräußerungsfiktion, die zur Steuerpflicht führt, obwohl keine Gewinne rea-
lisiert werden. Somit verletzt § 6 AStG a. F. die Regelungen der Niederlassungs-
freiheit.5 Auch eine Rechtfertigung, die das Beschränken einer EU-Grundfreiheit 
legitimieren würde, existiert nicht. Der deutsche Fiskus hatte mit der alten Fas-
sung des § 6 AStG lediglich die Sicherung des deutschen Steuersubstrats im 
Blick.6  

Um EU-Rechtskonformität zu schaffen, wurde § 6 AStG umfangreich neugestal-
tet. Der Gesetzgeber hält zwar weiterhin an einer Schlussbesteuerung fest, aller-
dings kommt es beim Wegzug innerhalb der EU bzw. innerhalb des EWR, bis 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung, zu einer zeitlich unbegrenzten, 
zinslosen Steuerstundung.7 Außerdem nutzte der Gesetzgeber die Möglichkeit, 
um den Anwendungsbereich von § 6 AStG maßgeblich zu erweitern, insbeson-
dere um den Erwerb von Todes wegen oder um Anteile an ausländischen Kapi-
talgesellschaften.8  

Trotz der EU-Rechtswidrigkeit der Wegzugsbesteuerung in der alten Fassung, 
steht nach EuGH-Rechtsprechung jedem Mitgliedstaat die Besteuerung des Wer-
tezuwachses zu, der innerhalb einer unbeschränkten Steuerpflicht im Inland ent-
standen ist.9 Um dies EU-Rechtskonform zu gestalten genügt es, wenn die Be-
steuerung nicht zum Zeitpunkt des Wegzugs ansetzt, sondern zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Veräußerung.10 Durch die Milderung und den daraus resultieren-
den Rechtsfolgen des § 6 AStG n. F. gegenüber der EU bzw. dem EWR, ist nach 

                                         

4  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 4; vgl. Häck, in Haase, AStG, 2012, § 6 AStG 
Anm. 15.   

5  Vgl. Körner, IStR 2004, S. 424. 
6  Vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/Baumhoff, AStG, 2013, § 6 AStG Anm. 7; vgl. Kraft, in: 

Kraft, AStG, 2009, § 6 AStG Anm. 16. 
7  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 3; vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/ 

Baumhoff, AStG, 2013, § 6 AStG Anm. 7; vgl. BFH 23.09.2008, I B 92/08, BStBl II 2009 S. 524; vgl. 
BMF 08.06.2005, IV B 5-S 1348-35/05, BStBl I 2005 S. 714. 

8  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 3; vgl. Häck, in Haase, AStG, 2012, § 6 AStG 
Anm. 10; vgl. Kraft, in: Kraft, AStG, 2009, § 6 AStG Anm. 20. 

9  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 4; vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/ 
Baumhoff, AStG, 2013, § 6 AStG Anm. 7. 

10  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 4; vgl. Wassermeyer, in: Flick/Wassermeyer/ 
Baumhoff, AStG, 2013, § 6 AStG Anm. 7. 
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herrschender Meinung sowie nach Stellungnahme des BFH eine EU-Rechts-
konformität gewährleistet.11  

Allerdings besteht nach der Neufassung des § 6 AStG durch das SEStEG auch 
starke Kritik an der Vorschrift. Der Gesetzgeber stellt mit § 6 AStG n. F. für die 
Steuerpflichtigen Fallen auf, die er vermutlich so nicht bedacht hat und es 
kommt immer wieder zu inneren Widersprüchen zwischen dem Grundtatbe-
stand der Wegzugsbesteuerung i. S. d. § 6 Abs. 1 S. 1 AStG und den Ersatztatbe-
ständen i. S. d. § 6 Abs. 1 S. 2 AStG.12   

Mit der folgenden Abfassung soll die Anwendung des § 6 AStG n. F. erläutert 
sowie dessen Kritik und Lösungsvorschläge exemplarisch aufgezeigt werden. 
Dabei wird zunächst auf die grundlegende rechtliche Problematik eingegangen, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Verfassungsmäßigkeit und gegenüber 
Doppelbesteuerungsabkommen. Anschließend werden die persönlichen und 
sachlichen Voraussetzungen erläutert und diskutiert. Der darauf folgende Aufbau 
richtet sich nach der Chronologie des § 6 AStG, beginnend mit dem Haupttatbe-
stand Wegzugsbesteuerung und gefolgt von den Ersatztatbeständen. Dem folgen 
der Teil- oder unentgeltliche Erwerb von unbeschränkt Steuerpflichtigen und der 
rückwirkende Entfall des Steueranspruchs durch nur vorübergehende Abwesen-
heit. Abschließend wird die Steuerstundung für Drittstaaten- und EU/EWR-Fälle 
erläutert, die Berücksichtigung einer Wertminderung nach Wegzug diskutiert, 
die Informations- und Mitteilungspflichten im Stundungsfall aufgezeigt und Ge-
staltungsmöglichkeiten sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
gegeben. 

                                         

11  Vgl. Elicker, in: Blümich, EStG, 2014, § 6 AStG Anm. 4; vgl. Schmidt, in: Nomos, AStG, 2012, § 6 
AStG Anm. 4;  vgl. BFH 23.09.2008, I B 92/08, BStBl II 2009 S. 524. 

12  Vgl. Wassermeyer, IStR 2007, S. 833 ff. 




